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Vorwort von Dietlinde Gipser

Jenseits der Norm

Ein Nachmittag im Mai im Jahre 1965. Hamburg – St. Pauli. Ich schlängle mich
durch den Eingang zur Herbertstraße. Grüne Holzwände versperren den Blick in
die berühmt-berüchtigte Bordellstraße. Ein Schild am Sichtschutz gebietet: „Für
Frauen verboten“. Einige der Frauen, die in Schaufenstern sitzen, beäugen mich
von freundlich bis feindselig. Ich suche Frau Erika F., sie wohnt hier. Ich soll sie
interviewen. Die Wirtschafterin des angegebenen Hauses führt mich schließlich in
den Salon des Bordells und holt Erika F. herbei. „Erika F. ist eine mittelgroße, sehr
schlanke Frau im Alter von 32 Jahren. Sie war gerade dabei, sich zurecht zu ma-
chen, daher standen ihre hellbraunen, halblangen Haare hoch – sie war im Begriff
gewesen, sie zu toupieren. Ihr schmales, sommersprossiges Gesicht war unge-
schminkt, sie war sehr blass. Der Mund zeigte noch verwischte Lippenstiftspuren,
die Wimpern waren verklebt. Erika F. hat hübsche braune Augen, sie hatte Schat-
ten unter den Augen. Über dem linken Auge hatte sie eine Narbe und unter diesem
Auge einen blauen Fleck. Sie trug einen grau-rot gestreiften wollenen Morgen-
mantel. ... Während des Interviews saß Erika F. ziemlich ruhig auf ihrem Stuhl, zog
ab und zu den Morgenmantel fester um sich. Sie zupfte viel an ihren Wimpern
herum. Sie lachte wenig.“ Das ist ein Auszug aus meinem Interviewprotokoll, das
ich nach dem Gespräch aufgezeichnet hatte.

Diese Geschichte von Erika F., eines wegen „sexueller Verwahrlosung“ in Für-
sorgeerziehung eingewiesenen Mädchens und viele ähnliche Geschichten sind mir
eingefallen, als ich das vorliegende Buch von Eva Gehltomholt und Sabine Hering
gelesen habe. Ich habe nämlich Mitte der 60er Jahre über 100 Interviews mit weib-
lichen und männlichen ehemaligen „Fürsorgezöglingen“ geführt, im Rahmen einer
Nachfolgeuntersuchung zu der in diesem Buch häufig zitierten Studie von Liese-
lotte Pongratz / Hans-Odo Hübner: „Lebensbewährung nach öffentlicher Erzie-
hung“ (1959). Die Untersuchung bezog sich auf alle jungen Frauen und Männer,
die in den Jahren 1950 und 1951 in Hamburg aus der Fürsorgeerziehung entlassen
worden waren (960 Personen der Geburtsjahrgänge 1929-1936).

In den das Untersuchungsprojekt begleitenden Seminaren hatten wir uns mit
einschlägiger Literatur befasst. Die Ausführungen von Lombroso gehörten seiner-
zeit noch zum wissenschaftlichen Repertoire.
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„So sahen wir das Weibchen auf den untersten Stufen des Tierreiches an Körper-
masse und Differenzierung der Organe dem Männchen überlegen, um dann zur
Sklavin des Männchens herabzusinken und an Kraft und Variabilität zu verlieren!
So erscheint das Weib auch beim Menschen dem Manne an Kraft und Körpergröße
und meist auch an geistiger Begabung gleich oder überlegen bis zur Zeit der Pu-
bertät, um dann allmählich zurückzubleiben; diese kurze Überlegenheit ist der
Ausdruck jener Frühreife, die immer ein Zeichen der Inferiorität ist. Selbst die
relative Seltenheit der Degenerationszeichen, die auf den ersten Blick eine Überle-
genheit zu beweisen scheint, ist eine Folge der geringeren Variabilität des Weibes
und letztere ist ein Zeichen der Inferiorität. ... Der Mangel höherer geistiger Bega-
bung, der Kraft und der Variabilität erklärt uns, warum das seiner angeborenen
Anlage nach weniger moralische Weib doch wenig zu eigentlichen Verbrechen
neigt ... das Äquivalent der angeborenen Kriminalität beim Weibe ist mehr die
Prostitution“ (Lombroso, C. /Ferrero, G.: Das Weib als Verbrecherin und Prostitu-
ierte, Hamburg 1894, S. IV/V).

Die Praxis stellte sich mir anders dar. Das Gespräch mit Erika F. ist mir in
lebendiger Erinnerung: „ ... Erika F. ist ledig und hat keine Kinder. Sie hat keinen
Freund. Sie wolle auch keinen, sie wolle nur ihre Ruhe. Was solle man auch heira-
ten, wenn die Männer dann doch nur wieder zu den anderen Frauen liefen. Sie
möchte keine Kinder, da diese dann doch nur im Heim aufwachsen müssten und
das sei doch nicht schön für ein Kind, das habe sie ja selbst erlebt. ... Erika F. hat zu
ihren Eltern und ihren beiden jüngeren Geschwistern keinen Kontakt mehr. Ihren
Vater habe sie sehr gern gemocht, doch er hätte strenger sein sollen. Damals natür-
lich war sie froh gewesen, dass sie alles habe machen dürfen, was sie gewollt habe.
Doch es wäre sicher besser gewesen, wenn er streng gewesen wäre. Mit ihrer Mut-
ter habe sie sich nicht verstanden. ... Ihre Mutter sei ja auch schuld daran gewesen,
dass sie ins Heim gekommen sei. Sie sei abends später nach Hause gekommen, und
da habe ihre Mutter gleich ein großes Theater gemacht. Sie habe auch behauptet,
dass sie sich mit Männern herumgetrieben habe und sich eine Geschlechtskrank-
heit geholt habe. Das habe nicht gestimmt, sie habe damals ja noch gar nicht ge-
wusst, was das sei. ... Erika F. ist seit über 10 Jahren Prostituierte... Sie hat jetzt
immer Nachtschicht, d.h. sie sitzt ab 7 Uhr abends im Fenster und hat am Tag frei.
Sie könne wegen ihres Hundes, ein Zwergpudel, auch nur nachts arbeiten. ... Sie
arbeite nur mit Schutz, auch wenn ihr mehr geboten werde, ohne ekle sie das. Sie
täte es nicht unter 20 Mark, dafür mache sie aber auch alles, was ihre Kundschaft
wolle. ... Ein Gast bleibe bei ihr 15 bis 20 Minuten. Zu ihr kämen hauptsächlich
ältere Ehemänner, die es so ein bisschen gemütlich haben wollten. Davon seien
auch einige Stammkunden. Sie könne es jedoch nicht leiden, wenn die Männer



11

dann so viel redeten und von ihren Frauen zuhause erzählten. Erika F. will weiter in
der Prostitution bleiben. ... Erika F. hat schon öfters mit der Polizei zu tun gehabt,
ist jedoch nicht straffällig geworden. Über die Polizei sprach Erika F. nicht gut; bis
die mal kämen, wenn hier was passiert sei. Wenn ein Gast unverschämt würde,
dürften die Kellner, die hier rumliefen, gar nicht eingreifen; ein Polizist habe mal
gesagt, Dirnenschutz sei verboten. Ob sie sich denn nicht beschwert habe, als er
von ‚Dirne‘ sprach? Was solle man schon gegen die Polizisten sagen, die verach-
ten einen ja doch nur.“

Ich begann mich für das sog. „abweichende Verhalten“ insbesondere von Frauen
zu interessieren und suchte nach Erklärungsansätzen. Aber was fand ich vor? Pa-
triarchalisch gefärbte Erklärungsversuche weiblicher Devianz hatten sich seit Lom-
broso prinzipiell kaum verändert. So gab es etwa die Behauptung einer „prämen-
struellen Labilisierung mit einer vermehrten Bereitschaft zu Impulsdelikten bei
Frauen“ oder eines „Atalanta-Komplexes“ – d.h. der Wunsch ein Mann zu sein –
als Ursache für „Kleptomanie“. Meine Untersuchung zur „Mädchenkriminalität“
(1975) stellte einen Versuch dar, diesen vorfindlichen männlichen Ungeheuerlich-
keiten Überlegungen entgegenzusetzen, die die gesellschaftliche Situation der Frau
reflektieren. Ich kam zu dem Ergebnis, dass Frauen Verhaltensweisen zeigen, die
nach gesellschaftlicher Norm als „abweichend“ gelten, wenn und je mehr sie ihre
unterdrückte soziale Stellung wahrnehmen. Die Art ihres „abweichenden“ Verhal-
tens richtet sich dann nach den ihnen jeweils zur Verfügung stehenden Mitteln. Die
Bandbreite verfügbarer Mittel hängt wiederum mit der gesellschaftlichen Rollen-
definition der Frau zusammen. Kriminalität als aktive Problemlösungsstrategie hat
folglich für Frauen eine geringere Bedeutung. Mädchen und Frauen begehen we-
nig Gewaltdelikte; um so eher werden „gewalttätige“ Frauen als pathologische,
aber gefährliche Ausnahmefälle bezeichnet. Frauen sind dem doppelten Joch kapi-
talistischer und patriarchalischer Unterdrückungsmechanismen ausgesetzt und
wählen eher passive Problemlösungen, indem sie aus der zugeschriebenen Rolle
fallen, z.B. in der Prostitution, in psychosomatischer Erkrankung, neuerdings auch
in der Form von Essstörungen (vgl. Dietlinde Gipser / Marlene Stein-Hilbers: „Wenn
Frauen aus der Rolle fallen“. 1980, 1987 und Kathrin Beyer / Dietlinde Gipser:
„Aber bitte mit Sahne“ 1996).

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen sind in spätere Forschungsarbeiten
eingeflossen (dazu: Hans-Claus Leder: „Frauen- und Mädchenkriminalität“ 1988,
1997). Dennoch gibt es bis heute noch Anschauungen von dem „natürlich“ ande-
ren „Wesen“ der Frau nicht nur in Alltagsweisheiten und Massenmedien, sondern
auch noch in wissenschaftlichen Untersuchungen (Beispiele in Leder a.a.O. und
bei Gabriele Schmölzer: „Geschlecht und Kriminalität“ in Sicherheit und Krimi-
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nalität 1/2003) und vor Gericht. Nach wie vor werden in quasi biologischer Be-
gründung gesellschaftliche Konfliktlinien in weibliche Personen projiziert und als
individuelle Eigenschaft oder schuldhaftes Fehlverhalten sanktioniert. Es spiegelt
sich auch hier eine allgemeingesellschaftliche Sichtweise wider: Die Relevanz von
Problemen insbesondere sozial benachteiligter Mädchen und Frauen wird immer
noch tendenziell als zweitrangig eingestuft. Frauen- und Geschlechterforschung
spielen jedoch eine bedeutendere Rolle in öffentlichen Diskursen und ihre Stär-
kung muss Verpflichtung bleiben. Soziale und strukturelle Komponenten werden
zunehmend gerade auch im Bereich der Jugendhilfe reflektiert. Es gilt jedoch die
Augen offen zu halten und medienträchtige Debatten kritisch zu hinterfragen, in
denen von angeblich steigender Jugendgewalt insbesondere auch der Mädchen die
Rede ist und wieder geschlossene Heime für Jungen wie auch für Mädchen gefor-
dert werden.

Vor diesem Hintergrund ist es ein besonderes Verdienst von Eva Gehltomholt und
Sabine Hering, dass sie mit ihrem Buch „Das verwahrloste Mädchen“ die Mäd-
chenfürsorge zwischen 1945 und 1965 akribisch untersucht und in einen größeren
historischen Kontext gestellt haben. Dazu gehören neben der Geschichte der Mäd-
chenfürsorge die hervorragende Analyse der ‚Jugend der Nachkriegszeit‘ und die
kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff ‚Verwahrlosung‘. Basierend auf ei-
ner Fülle von Material wird die Fürsorgepraxis in Mädchenheimen mit ihren Schwer-
punkten Arbeitserziehung, Berufsausbildung und Sexualerziehung gekonnt veran-
schaulicht. Und was bedeutete in diesem Kontext ‚Lebensbewährung‘? Die Auto-
rinnen füllen mit ihrer Studie eine wichtige Lücke in der wissenschaftlichen For-
schung und liefern damit zweifelsohne neue Erkenntnisse für die Gegenwart.
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Vorwort der Autorinnen

„Ich hoffe, dass sich meine Zukunft besser gestaltet als die Vergangenheit“ – schrieb
1948 eine junge Frau im Rückblick auf die leidvollen Jahre, die sie in unterschied-
lichen Anstalten der Fürsorgeerziehung zugebracht hatte. Wie für viele andere
Mädchen ihrer Generation sind die schwierigen Lebensunterstände, unter denen
sie groß geworden ist, durch die Maßnahmen der damaligen Einrichtungen der
Jugendhilfe, die ihrer ‚Verwahrlosung‘ entgegenwirken sollten, eher zusätzlich
belastet als erleichtert worden.

Die vorliegende Arbeit soll deshalb zur Beantwortung der Frage beitragen, unter
welchen Umständen und mit welchen Auswirkungen junge Mädchen in der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu den Mitte der 1960er Jahre einsetzenden Re-
formen in Einrichtungen der Erziehungshilfe eingewiesen worden sind.

Dabei liegt das Augenmerk einerseits auf den Umständen, welche zur Einweisung
der Mädchen geführt haben, d.h. wir beschäftigen wir uns vor allem mit den dia-
gnostischen Merkmalen, welche die Anordnung einer Fürsorgeerziehung oder
Maßnamen Freiwilliger Erziehungshilfe nach sich gezogen haben. Bei dieser Be-
trachtung spielt der Begriff der ‚Verwahrlosung‘ eine besondere Rolle, weil er in
den gesetzlichen Vorgaben der Schlüsselbegriff war, der die Begründung für das
Eingreifen des Staates in das Leben von Jugendlichen und jungen Menschen lie-
ferte: Nur wenn ,Verwahrlosung‘ festzustellen war oder ,Verwahrlosung droht‘
bestand die rechtliche Handhabe, Fürsorgeerziehung anzuordnen.

Zum anderen geht es uns um die Durchführung der Ersatzerziehung selber – und
zwar mit Blick auf die pädagogischen Ziele, welche die Ausrichtung der Erzie-
hung bestimmt haben – und mit Blick auf die Maßnahamen, durch welche diese
Ziele in den Jahren vor der Reform der Heimerziehung umgesetzt wurden bzw.
umgesetzt werden sollten.

Wir danken: den alten Mitstreiterinnen und Mitstreitern der Universität Münster,
die in den 1980er Jahren unter der Leitung von Dieter Sengling und Christian
Schrapper zusammen mit Eva Gehltomholt die Grundsteine zur Erforsching der
Fürsorgeerziehung in Westfalen gelegt haben. Wir danken weiterhin den Mitglie-
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dern der Arbeitsgruppe, die uns in den Jahren 2004 und 2005 geholfen haben, den
Nachlass von Lieselotte Pongratz zu sondieren und die für uns wichtigen Materia-
lien zu reinterpretieren, hier besonders Dietlinde Gipser und Heiner Zillmer, Timm
Kunstreich, Fritz Haag und Ilse Schwenkel; weiterhin Arthur Fischer und Richard
Münchmeier und last but ot least: Julia Fonatana, Susanne Karstedt und Klaus
Wolf. Zur Ergänzung des Materials haben uns die Recherchen von Sandra Schön-
auer und von Christian Kuhnke sehr geholfen. Den Anstoß, dieses Buch nun end-
lich fertig zu schreiben, haben wir Peter Wensierski zu verdanken, der uns als
‚Stimme der Opfer‘ verstärkt auf die Relevanz und Aktualität des Themas hinge-
wiesen hat. Die Universität Siegen hat uns mehrfach Mittel für die Recherchen zur
Verfügung gestellt. Wie immer haben wir vor allem Brigitte Lohkamp vom Mini-
sterium für Innovation, Wissenschaft und Forschung in Nordrhein Westfalen zu
danken, die unsere Arbeit finanziell großzügig unterstützt hat.

Mai 2006

Eva Gehltomholt/Sabine Hering
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1. Einleitung

Unsere Beschäftigung mit der Thematik ‚Verwahrlosung‘ im Kontext der Mäd-
chenfürsorge zwischen 1945 und 1965 umfasst vier große Themenbereiche:1

Die Einordnung der Mädchenfürsorge in den zwei Dekaden nach dem Zwei-
ten Weltkrieg in die damalige Zeitgeschichte auf der einen Seite und die allgemei-
ne Geschichte der Heimerziehung auf der anderen Seite stehen am Anfang der
Arbeit, um den Kontext unserer Darstellungen zu beschreiben.

– Die Diskussion um den Verwahrlosungsbegriff und die Einweisungspraxis der
damaligen Fürsorgebehörden stehen im Mittelpunkt der Diskussion um die
damaligen Formen und Konzepte der Diagnostik, welche auch vor dem Hinter-
grund ihrer historischen Wurzeln im deutschen Kaiserreich und der NS-Zeit
analysiert werden.

– Die Praxis der Fürsorgeerziehung, die Mädchen in der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg zuteil wurde, wird anhand der pädagogischen Maßnahmen der da-
maligen Zeit untersucht und vor allem im Blick auf den Umgang mit den soge-
nannten Besonderheiten ‚sexueller Verwahrlosung‘ analysiert.

– Der vierte größere Teil ist der ‚Lebensbewährung‘ gewidmet und geht der Fra-
ge nach, wie die Erfolge der Heimerziehung aufgrund der Entwicklung der
ehemaligen Zöglinge nach ihrer Entlassung damals bewertet wurden.

Im Anhang sind eine Reihe von Dokumenten zusammengestellt worden, die helfen
sollen, die Hintergründe des von uns beschriebenen historischen Abschnitts der
Heimerziehung besser verstehen zu können. Dabei geht es vor allem um ‚Fallbei-
spiele‘, fachliche Expertisen, Hausordnungen und um Texte, die von außen die
skandalösen Verhältnisse in der Heimerziehung angeprangert und dadurch maß-
geblich zur Reform in den 1970er Jahren beigetragen haben.

1.1 Fragestellungen

Unsere Überlegungen beschränken sich weitgehend auf die Gruppe der schulent-
lassenen Mädchen, die im Rahmen von Freiwilliger Erziehungshilfe (FEH) und
Fürsorgerziehung (FE) in Heimen untergebracht waren. Obwohl diese jungen Frauen
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damals eine vergleichsweise kleine Gruppe innerhalb der öffentlichen Erziehung
dargestellt haben,2  verfolgen wir dabei nicht nur die Idee, die Forschungslücke zu
schließen, die bezüglich der Fürsorgepraxis gegenüber weiblichen Heiminsassen
in dem ausgewählten Zeitraum besteht. Wir versuchen die Thematik gleicherma-
ßen zu einer exemplarischen Beschäftigung mit der Stigmatisierung sogenannter
abweichender Ausprägungen von Weiblichkeit zu nutzen, die sich auch in den frü-
hen Jahren unserer Republik durchaus noch wiederfinden lassen.

Dieser Beschäftigung liegen folgende Überlegungen zugrunde. Der Blick auf
die Situation von Mädchen in der öffentlichen Erziehung deckt ein gesellschaftli-
ches Segment auf, in dem die negativen Konnotationen des allgemeinen Mädchen-
und Frauenbildes sichtbar werden, besonders, wenn man den Wandel bzw. die Kon-
tinuitäten dieses Bildes im Laufe der historischen Entwicklung betrachtet. Die Be-
wertung der ‚dunklen Seite‘ des weiblichen Charakters durch die Fachwissenschaf-
ten (Theologie, Psychologie, Soziologie, Pädagogik) soll durch die Beschäftigung
mit der u.a. in der Jugendhilfe verwendeten Diagnostik bzw. den ihr zugrunde
liegenden Kriterien thematisiert werden. Dabei steht die seit Lombroso3  gerne
aufgegriffene These von der „sexuellen Prägung weiblicher krimineller Veranla-
gung“ im Vordergrund, die auch die Diagnostik der Jugendhilfe in den 1950er und
1960er Jahren dahingehend beeinflusst hat, dass abweichendes bzw. kriminelles
Verhalten von Mädchen vorwiegend als sexuelle Verwahrlosung gedeutet wurde.

Der Umgang mit sozialen Abweichungen in den Jahren nach dem Kriegsende
bis zum Beginn der Reformen in den späten 1960er Jahren schlägt sich in ein-
drucksvoller Weise in den Formen der Fürsorge nieder, welche sozial auffälligen
Mädchen und jungen Frauen zuteil wurde. Nicht nur die Bewertung des abwei-
chenden Verhaltens, auch die Einrichtungen und die Fürsorgemethoden konnten
ihre Herkunft aus dem deutschen Kaiserreich und der NS-Zeit nicht verleugnen.
Deshalb ging es im Rahmen der Jugendhilfe nur bedingt um Verständnis und Un-
terstützung, sondern vielmehr um all jene Formen der ‚Besserung‘, die aus obrig-
keitsstaatlicher Sicht die Anpassung des Individuums an die gesellschaftlichen Er-
fordernisse hervorbringen sollen. Dabei sind nicht nur die allgemeinen Resoziali-
sierungsziele (Gewöhnung an Arbeit und Pünktlichkeit) zum Zuge gekommen, son-
dern darüber hinaus auch diejenigen, die der spezifischen ‚Erziehung zur Weib-
lichkeit‘ dienen sollen (Sparsamkeit, Sauberkeit, Genügsamkeit, sexuelle Enthalt-
samkeit).

Es geht uns deshalb darum, anhand des von der Forschung bisher weitgehend
unentdeckten Themas ‚Mädchen in der Jugendhilfe zwischen 1945 und 1965‘ eine
kritische Auseinandersetzung mit den Vorurteilen gegenüber Frauen und Mädchen
zu führen und die diagnostischen und fürsorgerischen Maßnahmen, die in der Ju-
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gendhilfe in diesen Jahren zum Einsatz kamen, in den Kontext einer allgemeinen
gesellschaftlichen und historischen Entwicklung einzubetten.

Die Kritik an den diskriminierenden Zuschreibungen und den teilweise sexi-
stischen und menschenverachtenden Formen der Zwangserziehung in den 1950er
und 60er Jahren liefert zwar keine Rückschlüsse auf die gegenwärtig praktizierten
‚reformierten‘ Formen der öffentlichen Erziehung, sie ist aber insofern Thema auch
von aktueller Bedeutung, weil sich derzeit – nicht nur in Deutschland – ehemalige
Heimzöglinge zu Wort melden, um die Öffentlichkeit auf das Leid aufmerksam zu
machen, das ihnen zugefügt worden ist,4  den Verlust der Menschwürde zu bekla-
gen, den sie hinnehmen mussten und teilweise auch Schadensersatzansprüche in
Bezug auf den entgangenen Arbeitslohn und die fehlende Sozialversicherung zu
stellen.5
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1. 2 Forschungslage

Die Forschungen und Publikationen, auf die wir uns bei unserer Arbeit stützen
konnten, sind sehr unterschiedlich von ihrem Umfang und ihrer Qualität her. Ob-
wohl es keine umfassende Geschichte der Mädchenfürsorge gibt, haben in den
vergangenen Jahren mehrere Autorinnen und Autoren damit begonnen, einzelne
Zeitabschnitte oder Segmente der Thematik zu füllen:

Die 2002 erschienene Arbeit von Heike Schmidt über die Anfänge der Mädchen-
fürsorge in Deutschland6  hat uns einen ganz erheblichen Fundus an Fakten aus der
Vorgeschichte der von uns behandelten Periode ebenso wie an theoretischen Vor-
gaben zum Zusammenhang von weiblicher Identität, Zuschreibungsprozessen und
Maßnahmen der Jugendhilfe gebracht. Da Schmidt sich weitgehend auf den Zeit-
raum zwischen 1878 (Einführung der Zwangserziehung in Preußen) und 1924 (In-
krafttreten des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes) beschränkt, sind wir nicht imstande
gewesen, chronologisch an ihre Arbeit anzuknüpfen, obwohl die Zusammenhänge
zwischen beiden Veröffentlichungen klar auf der Hand liegen. Die nach wir vor
bestehende Lücke von (entscheidenden!) 20 Jahren von der Mitte der Weimarer
Republik bis zum Einsetzen der Nachkriegsgeschichte konnten und wollten wir
nicht füllen, da sich das uns vorliegende Material auf die Jahre zwischen 1945 und
1965 bezieht, ein Zeitraum, der in bezug auf die Entwicklung der Mädchenfürsor-
ge eine ebenfalls ganz gravierende Forschungslücke dargestellt hat.7

Für die Zeit der ausgehenden Weimarer Republik im Übergang zur NS-Zeit
und die unmittelbaren Nachkriegsjahre gibt es in Bezug auf unsere Fragestellung
nur bruchstückhafte Informationen. Hilfreich waren jedoch die Publikationen von
Carola Kuhlmann,8  die Studien zum ‚Mustergau Hamburg‘9  sowie Arbeiten zu
einzelnen Verbänden10  oder regionalen Beispielen.11

Eine Aufarbeitung der Geschichte der Mädchenfürsorge in der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg existiert in publizierter Form praktisch nicht. Die sehr verdienst-
volle Dissertation von Annette Lützke (Essen 2002) „Öffentliche Erziehung und
Heimerziehung für Mädchen 1945 bis 1975 – Bilder ‚sittlich verwahrloster‘ Mäd-
chen und junger Frauen“ ist leider nur als pdf-Datei zugänglich. Ihre auf das Rhein-
land konzentrierte Arbeit hat „anhand einer empirischen Untersuchung und Inter-
pretation zahlreicher Fürsorgeakten, sowie einiger Zeitzeugeninterviews die Ge-
schichte der Öffentlichen Erziehung zwischen 1945 und 1945 beleuchtet, wobei
der Schwerpunkt der Untersuchung deutlich in den fünfziger und sechziger Jahren
liegt.“12
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Wir konnten uns allerdings auch auf eine ganze Reihe von zeitgenössischen Publi-
kationen stützen, welche die schwierige soziale Situation der männlichen und weib-
lichen Jugend in diesen Jahren,13  die Herausforderungen, welche die Kriegsfolgen
für das Feld der Jugendhilfe mit sich brachten14  – und vor allem die Konzepte der
Fürsorge, speziell der Mädchenfürsorge, bis zum Einsetzen der Reformen beschrie-
ben haben.15  Wichtige Anregungen zur Interpretation des Verhältnisses von Frau-
en und Mädchen zur Fürsorge in der Nachkriegszeit haben wir auch dem Buch von
Ruth Köppen ‚Armut und Sexismus‘16  zu verdanken.

Unter dem Einfluss der Frauenbewegung ist dem Thema des Aufwachsens
von Mädchen und Frauen in Einrichtungen der öffentlichen Erziehung in den Jah-
ren seit der Reform der Heimerziehung trotz ihrer quantitativen Randständigkeit in
diesem Bereich zunehmend mehr Aufmerksamkeit zuteil geworden. Noch vor dem
Sechsten Jugendbericht,17  der den ‚Durchbruch der Genderperspektive‘ in der Ju-
gendforschung brachte, gab es einzelne Arbeiten dazu, u.a. von Dietlinde Gip-
ser,18  von Marlene Stein-Hilbers,19  von Marianne Kieper20  – und den bemerkens-
werten Film ‚Bambule‘ von Ulrike Meinhof,21  ein Denkmal des ‚Reformstaus‘ in
den Einrichtungen der Mädchenfürsorge.

In Bezug auf das Thema der ‚Verwahrlosung‘ und deren sexuellen Implikatio-
nen hat es im anglo-amerikanischen Raum in den letzten Jahren sehr viel mehr
Studien gegeben als in Deutschland.22  Die in Deutschland entstandenen Arbeiten,
welche die Rolle der Sexualität im Kontext der Diskriminierung von Frauen the-
matisieren,23  beziehen sich in den seltensten Fällen auf die spezifischen Probleme
junger Mädchen und ihre Disziplinierung durch die Fürsorgeerziehung. Ausnah-
men hierzu bilden wiederum die Arbeiten von Heike Schmidt24  und die Beiträge
von Kerstin Kohtz25  und Doris Foitzik26  zu dem Thema.

Die Literatur zu unserem letzten größeren Teil der Arbeit, welcher der Frage
der ‚Lebensbewährung‘ gewidmet ist, umfasst den Bogen von Arbeiten aus der
Weimarer Republik27  und der NS-Zeit,28  die uns aufgrund der Frage nach den
Kontinuitäten der Erfolgs- oder Misserfolgskriterien besonders wichtig waren, über
die von uns im einzelnen analysierten Studien aus der Nachkriegszeit von Otti
Düchting,29  Walter Piecha30  und Lieselotte Pongratz/Hans-Odo Hübner,31  bis hin
zu einer Reihe aktueller Studien, die zeigen, dass das Thema ‚Lebensbewährung‘
durchaus noch von Interesse ist,32  auch wenn die Fragestellung heute in ganz ande-
rer Gestalt erscheint, wie nicht zuletzt die sehr lesenswerte Arbeit von Margarete
Finkel zeigt.33

Trotz dieser vielfältigen Bezüge und Rückbezüge, die sich aus dem interdiszi-
plinären Charakter unseres Ansatzes ergeben, ist es notwendig gewesen, den Kern
der Arbeit selber neu zu fassen und den Spezifika der Mädchenfürsorge in der
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überaus widersprüchlichen Zeit der Umbrüche zwischen 1945 und 1965 ein eige-
nes Profil zu geben. Unsere Idee, mit dem Topos des ‚verwahrlosten Mädchens‘
eine der letzten Hypotheken zu beschreiben, welche die Frauen zu tilgen hatten,
die im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts ihre Befreiung erkämpft haben, hat sich
sicherlich umsetzen lassen.



22



23

2. Ein Rückblick auf die Geschichte der
Mädchenfürsorge

2.1 Mädchenfürsorge im Kontext der Jugendfürsorge

Die Geschichte der Mädchenfürsorge wird in der Regel im Gefolge der allgemei-
nen Entwicklung der Jugendhilfe betrachtet.34  Ihre Erwähnung beläuft sich häufig
auf nicht viel mehr als ein paar Fußnoten oder Absätze. Eine ausführliche Beschäf-
tigung mit der Situation der Mädchen in den Einrichtungen der Fürsorgeerziehung
von ihren Anfängen an liegt erst seit kurzem vor.35  Vor allem Heike Schmidt ver-
danken wir nicht nur die wesentlichen theoretischen Kategorien, welche die Ge-
schichte der Mädchenfürsorge kennzeichnen – die Versittlichung, die Verhäusli-
chung und die Disziplinierung. Sie hat uns auch in der Auffassung bestärkt, dass
die Einrichtungen für Mädchen und junge Frauen in vielfacher Hinsicht Modell-
charakter für die Entwicklung der Heime für Jungen hatten: „Ein Blick zurück in
die Zeit, als Fürsorge für Kinder und Jugendliche noch eine überwiegend privat
initiierte und finanzierte Aufgabe war, wird dabei die Frage aufkommen lassen, ob
die Jugendfürsorge für männliche Jugendliche nicht nachholte, was in der geschlos-
senen und halboffenen Fürsorge für Mädchen und junge Frauen in den Magdaleni-
en und Marthahäusern des 19. Jahrhunderts schon jahrzehntelang Praxis war.“36

In der Tat verweisen nicht nur Darstellungen, die – aus dem Blickwinkel der
Frauenbewegung verfasst – apologetisch die Verdienste und Errungenschaften der
von Frauen initiierten sozialen und erzieherischen Einrichtungen hervorheben,37

auf die Tatsache, dass die Rolle der Mädchenfürsorge im Rahmen der gesamten
Jugendhilfe Entwicklung keineswegs marginal oder epigonal gewesen ist:38  „Selbst-
verständlich war die Jugendhilfe zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch ein Frauen-
beruf. Mindestens ein Drittel der Klientel war weiblich. In der öffentlichen Ju-
gendpflege stellten die Frauen damals die Hälfte der Belegschaft – und zwar die
besser ausgebildete Hälfte.“39

Die Mädchenfürsorge des 20. Jahrhunderts hat ihre Wurzeln in drei verschie-
denen Vorgängereinrichtungen. Dabei handelt es sich zum einen um die ‚Rettungs-
häuser‘, die Armen- und Werkhäuser sowie die Magdalenien und deren katholi-
sche Gegenstücke. Diese drei Einrichtungen „repräsentieren dabei auch den drei-
fachen Zugriff, dem die späteren ‚Fürsorgemädchen‘ ausgesetzt waren: als zu dis-
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ziplinierende Angehörige der Unterschicht, als zu pädagogisierende Halbwüchsi-
ge und als zu verhäuslichende Frauen.“40  Eine besondere Rolle spielen für den –
unserer Arbeit zugrunde liegenden – Topos des ‚verwahrlosten Mädchens‘ die
Aspekte der Disziplinierung und der Verhäuslichung der jungen Frauen.

2.2 Mädchenfürsorge im Schatten der ‚Sittlichkeitsfrage‘

Die unterschiedlichen Konnotationen des Verwahrlosungsbegriffs (vgl. Kapitel 4)
umfassten im 19. und frühen 20. Jahrhundert zunächst vor allem das Phänomen
des Umherstreunens – verbunden mit der Zuschreibung von Arbeitsunlust und
Arbeitsverweigerung. Die Disziplinierung der Unterschicht mittels Arbeits- und
Werkhäusern sollte entsprechend dazu beitragen, die Streuner und Diebe unter den
Kindern und Jugend, die mehrheitlich männlichen Geschlechts waren,41  sesshaft
zu machen und sie an geregelte Arbeitsprozesse zu gewöhnen bzw. sie darauf vor-
zubereiten.

Es liegt auf der Hand, dass gegenüber diesen überwiegend typisch männlichen
Verwahrlosungsphänomenen die Zuschreibung der Verwahrlosung der Mädchen
eher auf sittlichem bzw. sexuellem Gebiet angesiedelt und in der Regel zunächst
noch nicht als Verwahrlosung, sondern als Sittlichkeitsproblematik beschrieben
wurde: „In dem Maße, in dem die Städte wuchsen, schien auch die Prostitution
zuzunehmen. Die zügellose Körperlichkeit, die jungen Arbeiterinnen und Dienst-
mädchen unterstellt wurde, bedrohte die bürgerliche Selbstkontrolle und Ordnung,
sie verführte angeblich zu einem unstatthaften Umgang mit den körperlichen Kräf-
ten der Männer und gefährdete die Gesundheit der Familien. Mit der Furcht vor
dem Kontrollverlust durch eine überhand nehmende Prostitution wurden nicht nur
(...) Sperrbezirke zur Ausgrenzung der Prostituierten aus der bürgerlichen Welt
errichtet, sondern auch Strategien zur Reintegration entwickelt.“42

Anna Pappritz hat im Jahre 1903 eindrucksvoll dargestellt, dass die Mehrheit
der jungen Mädchen nicht aus Leichtsinn oder Triebhaftigkeit zur Prostitution
kommt, sondern durch die Not und den Kampf ums Überleben dazu gezwungen
wird. Aufgrund ihrer Gegenüberstellung von Löhnen und Preisen kommt sie zu
der Schussfolgerung: „Man kann berechnen, dass eine Arbeiterin bei so niedrigem
Jahreseinkommen sich nur von Brot, Kaffee und Kartoffeln ernährt. Neben der
gesundheitlichen Schädigung liegen die sittlichen Gefahren dieses Notzustandes
auf der Hand. Wie sollen diese Mädchen leben, wenn sie nicht ihre Zuflucht zu
dem schmachvollen und traurigen Nebenerwerb der Prostitution nehmen?“43
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Trotz des Kampfes der Frauenbewegung gegen die Prostitution und die dort vor-
herrschende Forderung einer gleichen Moral für beide Geschlechter, war die Dop-
pelmoral, welche all die ‚Gefallenen‘ und ‚Gestrauchelten‘ ebenso wie die ge-
werblichen Prostituierten hervorbrachte, ein zu fundamentaler Bestandteil der
Bürgerlichen Gesellschaft, um aus dieser eliminierbar zu sein.

Deshalb waren es nicht nur die Kirchen, welche – vor allem nach englischem
und amerikanischem Vorbild – daran gingen, Einrichtungen wie Magdalenien, Klö-
ster zum Guten Hirten, Wöchnerinnen-Asyle für unverheiratete und minderjährige
Schwangere und ähnliche Einrichtungen zu gründen, sondern auch private Grün-
dungen des Bürgertums. Alle diese Initiativen verfolgten – cum grano salis – das
Ziel, ebenso zur Abschreckung der ‚Unbescholtenen‘ wie zur Versittlichung und
vor allem zur Verhäuslichung derjenigen beizutragen, die man – je nach Sachlage
oder Zuschreibung – als sexuell gefährdet, verwahrlost, gestrauchelt oder verkom-
men bezeichnete.

Die Gründungen dieser Einrichtungen für Frauen und Mädchen erfolgten mit
ganz wenigen Ausnahmen, welche dem Zwangserziehungsgesetz von 1878 oder
dem Fürsorgeerziehungsgesetz von 1900 entsprachen, ohne Rechtsgrundlage, da
diese nicht in das (den männlichen Lebens-, Verhaltens- und Deliktstrukturen ent-
sprechende) Raster der damals existierenden gesetzlichen Vorgaben passten.44

Die allgemeine Entwicklung der öffentlichen Erziehung, welche weitgehend
unabhängig von den Kasernierungs- und Erziehungsmaßnahmen für Mädchen und
junge Frauen erfolgte, war seit Beginn des 19. Jahrhunderts durch den Prozess
einer zunehmenden Pädagogisierung gekennzeichnet: Während den 12 bis 18-jäh-
rigen Straftätern nach dem Preußischen Strafgesetzbuch von 1871 noch eine ‚Bes-
serungshaft‘ zuteil wurde, sah das Gesetz von 1878 eine Zwangserziehung vor, die
in einigen Teilen des damaligen deutschen Reiches, z.B. in Hamburg, sogar mit
einem gewissen Freiwilligkeitsprinzip verbunden wurde.45  Von besonderer Bedeu-
tung ist auch der Umstand, dass durch das 1900 in Kraft getretene Fürsorgeerzie-
hungsgesetz erstmals Maßnahmen angeordnet werden konnten, welche nicht auf
bestimmte Verfehlungen folgten, sondern dazu gedacht waren, ‚Verwahrlosung‘
im Vorfeld zu verhüten. „Damit wurde eine psychologisch-pädagogische Katego-
rie zur Tatbestandsvoraussetzung für das Eintreten öffentlicher Erziehung, deren
Definition und Auslegung die Entwicklung der Erziehungshilfen bis zum Inkraft-
treten des Kinder- und Jungendhilfe Gesetzes (KJHG) fast 100 Jahre später massiv
geprägt haben.“46

Die massenhafte Not der Bevölkerung, die durch den Ersten Weltkrieg her-
vorgerufen wurde, veränderte das Bild der Kinder und Jugendlichen, welche auf
öffentliche Erziehung angewiesen waren bzw. dieser unterworfen wurden, noch


